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Donnerstag, 15.12.2022  
um 19.00 Uhr

ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG
Rathaus/Bürgersaal

Samstag, 10. und 17.12.2022 
19.30 bis 22.00 Uhr

JUGENDTREFF OASE
Bürgerhaus

An den Adventssonntagen 
jeweils um 17.00 Uhr

ADVENTS-SINGEN
Bergkirche Büsingen  

Jetzt kann es Weihnachten werden! 
Die Vorschüler des Kindergartens haben mir geholfen unseren Rat-
haus-Christbaum zu schmücken. Ist er nicht wunderschön gewor-
den? Vielen herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung. Es 
war mir ein großes Vergnügen. Das wiederholen wir im nächsten 
Jahr! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche Ihnen eine ruhige Ad-
ventszeit und vielleicht sehen wir uns an einem der Adventsfens-
ter-Anlässe. 

Ihre Vera Schraner 

Weihnachtsbaumschmücken mit den 
Vorschulkindern  

Kein Gemeinde-
brief im Januar

.....dafür gibt es einen 
zweiten Gemeindebrief 
im Dezember und zwar 
am 21.12.2022, der Ein-
sendeschluss hierfür ist 
der 14.12.2022 um 13 Uhr. 

Der erste Gemeindebrief 
im neuen Jahr erscheint 
am 01. Februar 2023, Ein-
sendeschluss hierfür ist 
der 25.01.2023 um 13 Uhr.
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Ihr nächstes GEMEINDEBLATT erscheint am 05.10.2022 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis Mittwoch, 28.09.2022 13:00 Uhr, an gemeinde@buesingen.de. 

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Büsingen
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Primo Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG,, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach,  Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
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Grünmüll-Abfuhr- ab 07.00 Uhr 
(ab Dezember 14-täglich)
Mittwoch, 07.12.2022
Mittwoch, 21.12.2022

Schwarzkehricht-Abfuhr 
(14-täglich ab 13.00 Uhr)
Donnerstag, 15.12.2022
Donnerstag, 29.12.2022

Gelber Sack (ab 7.00 Uhr)
Donnerstag, 15.12.2022 
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WICHTIGE RUFNUMMERN & TERMINE

Deutschland  (aus dem Deutschen Netz) 
Feuerwehr und ärztlicher Notruf  112 
Polizei Notruf  110 
Ärztlicher und zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  116117 
(wenn Hausarzt oder Zahnarzt nicht erreichbar) 
Hegau-Bodenseeklinik Singen  07731 890 
Polizeiposten Gottmadingen  07731 14370 
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg  0761 19240 
Tierrettung LV Südbaden e.V.  0160 5187715 

Schweiz  (aus dem Schweizer Netz) 
Feuerwehr  0049 7732 19222 
Polizei Notruf  117 
ärztlicher Notruf (Rettung)  144 
Notfallpraxis der Hausärzte  052 6343400 
(wenn Hausarzt nicht erreichtbar) 
  
Zahnärztlicher Notfalldienst  044 2893307 
Toxikologisches Zentrum (Vergiftungen )  145 
Polizei Schaffhausen (nicht Notruf )  052 6242424 
Kantonsspital Schaffhausen 052 6343434 
Tierrettung Schaffhausen und Thurgau  076 4336063 
  
WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN IN SCHAFFHAUSEN 
Sasag (Kabelfernsehen)  052 6330177 
Stadtverwaltung Schaffhausen  052 6325111 
SH Power (Störungen und Wasserrohrbruch)  052 6241300

GEMEINDEVERWALTUNG BÜSINGEN 
Rufnummer 
aus Deutschland:  07734/9302-30 
aus der Schweiz:  052 63400-20 
E-Mail:  gemeinde@buesingen.de 
Webseite:  www.buesingen.de 

Öffnungszeiten Gemeinde 
Montag, Dienstag, Mittwoch
und Freitag  08:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr 
Sprechzeiten Bürgermeisterin 
Dienstag 10.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag  16.00 – 17.00 Uhr 
Öffnungszeiten Wertstoffhof 
Dienstag  17.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag  17.00 – 19.00 Uhr 
Samstag  8.30 – 10.30 Uhr 

Sie erreichen uns während den Öffnungs-
zeiten unter folgenden Rufnummern:
Bürgermeisterin  93 02 31 
Vera Schraner  schraner@buesingen.de
 
Sekretariat Bürgermeisterin  93 02 30 
Gabriele Finsler  finsler@buesingen.de 

Hauptamt, Ordnungsamt, 
Standesamt inkl. Friedhof 
Lukas Fendrich  93 02 33 
  fendrich@buesingen.de 

Bausachen/techn. Dienste 
Marina Brain  93 02 34 
  brain@buesingen.de 
Einwohnermeldeamt 
Petra Bauer  93 02 29 
  meldeamt@buesingen.de 
Elke Ritter  93 02 26 
  ritter@buesingen.de 

Finanzen 
Sophia Baube  93 02 22 
  baube@buesingen.de 
Claudia Hilpert  93 02 36 
  hilpert@buesingen.de 
Gemeindekasse 
Petra Gabriel  93 02 21 
  gabriel@buesingen.de
 
Wasser/Abwasser u. Kita-Gebühren 
Anita Steiner  93 02 28 
Mo u. Do zu 
den Öffnungszeiten  steiner@buesingen.de 

Vermietung Räume Bürgerhaus/
Nachmittagsbetreuung Schule 
Gudrun Weber  0175 4956005 
  weber@buesingen.de 

Bauhof 
Christoph Egg  0041 79 1246418 

Hausmeister
Bernd Baumgartner  0041 79 1796838
 
Kläranlage 
Helmut Güntert  0041 79 3479719 

Grundschule 
Manuela Amann  6377 

Kindertagesstätte 
Susanne Scholz  1404 

Wassermeister  
Joachim Zimmermann  934064 
Mobil  0171 1242794 

Jagdaufseher 
Helmut Weiss  0041 79 6853412

Förster 
Peter Baumann  07736 9248230 
Mobil 0176 18001539 
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Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten 
 (Aristoteles) 

  

In diesem Sinne wird es in der Zeit von Dezember 2022 bis März 2023 einmal im Monat ein 

  

„Klingendes Rathaus“ 
  

geben, hierzu sind alle herzlich eingeladen. 

In der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr wird Sie Peter Probst aus Büsingen im Bürgersaal mit seinem wunderbaren

 und berührenden Klavierspiel verzaubern und zum Innehalten, Staunen oder einfach nur Zuhören einladen. 

Das erste „Klingende Rathaus“ fi ndet am 08. Dezember 2022 von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 

Wir freuen uns auf viele Besucher! 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Jubilare des Monats 
Im Dezember feiern folgende Jubilare Geburtstag: 
Frau Priska Leu 
zum 88. Geburtstag am 02. Dezember 

Herr Theodor Heller 
zum 86. Geburtstag am 05. Dezember 

Herr Hans Märki 
zum 80. Geburtstag am 05. Dezember 

Frau Katharina Manciameli 
zum 85. Geburtstag am 12. Dezember 

Herr Martin Krüsi 
zum 83. Geburstag am 12. Dezember 

Herr Manfred von Richter  
zum 81. Geburtstag am 15. Dezember 

Frau Rosa Köberlin 
zum 97. Geburtstag am 16. Dezember 

Frau Christina Fabian 
zum 80. Geburtstag am 25. Dezember 

Frau Edith Möckli 
zum 90. Geburtstag am 26. Dezember 

Herr Peter Topell 
zum 84. Geburtstag am 28. Dezember 

Herr Johann Kohler 
zum 80. Geburtstag am 29. Dezember 

Frau Hetty Thiele 
zum 81. Geburtstag am 30. Dezember 

Herzlichen 
  Glückwunsch 
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Sonntag 1. Advent 27.11. Vestner Breitlenstr. 8

Montag  28.11.   

Dienstag  29.11.   

Mittwoch  30.11.   

Donnerstag  1.12. Schöck/Weiss Gärtenweg 3

Freitag  2.12. Wagenteam Rathausplatz

Samstag  3.12. Stahlmann/Weiss Kehlhof 20 (Evg. Gemeindehaus)

     

Sonntag 2. Advent 4.12. Riam Junkerstr. 88

Montag  5.12.   

Dienstag  6.12. Güntert Junkerstrasse 43 (Dorfkirche)

Mittwoch  7.12. Vestner Schwärzlenstr. 10

Donnerstag  8.12. Scheuermeier Stemmerstr. 5 (Büs-Stemmer)

Freitag  9.12. Hajec Murtenstr. 1

Samstag  10.12. Spörndle/Möller Kapellenweg 8

     

Sonntag 3. Advent 11.12. Adventsingen 17 Uhr Bergkirche

Montag  12.12. Güntert Breitlenstr. 11

Dienstag  13.12.   

Mittwoch  14.12. Heller Junkerstr. 24a

Donnerstag  15.12. Güntert Bergkirche

Freitag  16.12. Mierisch In der Alten Schmiede

Samstag  17.12. Weinert Junkerstr. 70

     

Sonntag 4. Advent 18.12.   

Montag  19.12.   

Dienstag  20.12.   

Mittwoch  21.12. Honegger Goethestr. 3 (Büs-Stemmer)

Donnerstag  22.12. Gemeindeverwaltung Rathausplatz

Freitag  23.12.   

Samstag Weihnacht 24.12. Christnacht 22.30 Uhr Bergkirche

TERMINE DER  

ADVENTFENSTER 

19 UHR
Herzlichen Dank an alle Gastgeber! Bitte bringen Sie als Gast ihren eigenen Trinkbecher mit.



     MITTWOCH, 07. DEZEMBER 2022 | 5GEMEINDEBRIEF BÜSINGEN AM HOCHRHEIN

Bericht aus der öff entlichen GRS 
vom 22.09.2022 
Bekanntgaben aus der letzten nichtöff entlichen Sitzung  
Die Vorsitzende gibt folgende Beschlüsse aus den letzten beiden 
nichtöff entlichen Sitzungen bekannt: 

GRS 21.07.2022 
Der Gemeinderat stimmt der Einstellung von Frau Stephanie 
Hausy als pädagogische Fachkraft für die Waldgruppe in einem 
Umfang von 70% zu. 

GRS 01.09.2022 
Der Gemeinderat beschließt eine Fachkräftemangelzulage für die 
Monate September bis Dezember 2022 an die Beschäftigten der 
Kindertagesstätte anhand des vorgestellten Bewertungssystems 
auszuzahlen, anteilig gem. dem jeweiligen Arbeitspensums. 

Beitritt REGIO Bodensee e.V.

Der Tourismusverein REGIO Bodensee ist eine Allianz aus deut-
schen und schweizerischen Kommunen, dem Landkreis, Leis-
tungsträgern und Unterstützern, die gemeinsam einen zu-
kunftsgerichteten qualitativen Tourismus am internationalen 
westlichen Bodensee gestalten bzw. gestalten wollen. Dabei 
liegt der Fokus auf dem gemeinsamen Tourismus-marketing. 

Der Kern besteht aus einer gemeinsamen Plattform zur Kommu-
nikation von Angeboten & Produkten, bspw. im Online-Marke-
ting incl. ist eine Büsinger Landingpage, auf welcher sich Büsin-
gen vorstellt, Übernachtungsangebote gebucht werden können 
und Veranstaltungen sowie weitere Angebote publiziert werden 
können. Bsp: www.bodenseewest.eu/de/tengen 
Die Reichweite des REGIO-Portals im Jahr 2021 umfasst mehr als 
1,4 Mio Seitenaufrufe! 

Für die Gemeinde Büsingen liegen die Vorteile auf der Hand: Wir 
werden präsent und somit sichtbar in der Tourismusregion 
Bodensee. Davon profi tiert die Gemeinde und insbesondere 
unsere Gastronomieangebote, wie das gemeindeeigene Restau-
rant Waldheim, das im Frühling 2023 wiedereröff net wird, unser 
Strandbad, das Hotel Restaurant Alte Rheinmühle, weitere Über-
nachtungsangebote, unser Dorfl aden sowie die Hofl äden und 
viele mehr. 

Frau Lucia Kamp von REGIO Bodensee e.V. stellt in der Sitzung die 
Vorteile des Vereins vor. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Beitritt zum Tourismusverein 
REGIO Bodensee zu den vorgestellten Konditionen. 
Der Beschluss wurde bei 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen. 

Hochwasserschutzkonzept für das Gemeindegebiet
Am 28.6.2021 wurden durch ein sogenanntes hundertjähriges 
Starkregenereignis die Straßen im Gemeindegebiet überfl utet. 
Die Feuerwehr absolvierte über 20 Einsätze und pumpte unzäh-
lige Keller aus. Die Schäden für die Betroff enen waren enorm. 
Eine Analyse der Feuerwehreinsätze durch die Verwaltung hat 
die Gebiete Griesstraße, Küblerbückli und Gewerbestraße, aber 
auch die Junkerstraße Höhe Bürgerhaus als am stärksten betrof-
fen erkannt. 

Auf Grundlage der gemeinsamen Begehung mit dem Ingeni-
eurbüro Reckmann am 10.08.2021 und nach Vorgesprächen mit 
der Gemeindeverwaltung hat das Ingenieurbüro ein Honoraran-
gebot über die Erstellung einer Hochwasser- und Starkregen-
schutzkonzeption für die bebaute Ortslage „Büsingen am Hochr-
hein“ inkl. dem Ortsteil „Im Stemmer“ ausgearbeitet. 

Die angebotene HW-Schutzkonzeption dient als Entscheidungs-
grundlage zur späteren Erstellung der Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanung von Einzelmaßnahmen und für die spätere Reali-
sierung einzelner Hochwasserschutzprojekte in Bauabschnitten. 
Herr Reckmann stellt in der Sitzung die Details der Konzeption 
vor. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Angebot zum Hochwasserschutz-
konzept vorgestellt durch das Ingenieurbüro Reckmann zu. 
Der Beschluss wurde bei 6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 
Enthaltungen angenommen. 

Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung Versetzung des 
RÜB Rheinmühle
Im Zuge der Baumaßnahme an der Junkerstraße 85, Flst. 70, soll 
das gemeindeeigene Regenüberlaufbecken (RÜB Rheinmühle) 
versetzt werden. In den Nebenbestimmungen der Baugeneh-
migung ist unter Punkt 22 geregelt, welche Bedingungen an die 
Versetzung geknüpft sind (Anlage). So ist die Gemeinde Büsin-

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Rathaus geschlossen 
In der Zeit vom 27.12.2022 und 
30.12.2022 bleibt das Rathaus ge-
schlossen. Die Gemeindeverwal-
tung folgt damit der Empfehlung 
des Gemeindetags, die Rathäuser 
zwischen Weihnachten und Neu-
jahr zu schließen, um Energie 
zu sparen. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis. 
Am Montag, den 02. Januar 2023 
sind wir wieder zu den üblichen 
Öff nungszeiten für Sie da. 

Herzliche Einladung zum Bürgergespräch 
Kläranlage: „Zukunft der neuen Freifl äche“ 
am Samstag, 17.12.2022 um 10 Uhr 
Sie erhalten vor Ort Einblick in die Planung, den Rückbau der 
bestehenden Anlage und den bevorstehenden Anschluss 
an die ARA Röti. Wie gestalten wir die neue Freifl äche? Ich 
nutze die Gelegenheit, Ihre Ideen, Anregungen und Bedürf-
nisse abzuklären. 

Die Umsetzung von Maßnahmen soll immer im Einklang mit 
dem Landschaftsschutzgebiet stehen. 

Ich freue mich, auf Ihr Kommen! 

Ihre Vera Schraner 
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gen verpflichtet, den Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung 
für die neue Anlage bei der Unteren Wasserbehörde einzurei-
chen. 
Die Planunterlagen, erarbeitet durch das Ingenieurbüros WSP 
(Bauherr) wurden bereits durch das Ingenieurbüro Reckmann 
in Zusammenarbeit mit Herrn Volz von der Unteren Wasserbe-
hörde überprüft. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, 
dass das bestehende Becken den heutigen Anforderungen nicht 
mehr entspricht und baulich nicht identisch wieder hergestellt 
werden darf. Die entsprechenden Anpassungen an der Planung 
wurden von WSP übernommen und berücksichtigt und erneut 
dem LRA und dem Ingenieurbüro zur Prüfung vorgelegt. Eine 
Stellungnahme zu den vorgelegten Plänen, durch den vom Gre-
mium bestimmten Ingenieur Herr Reckmann, wird in der Sitzung 
vorgebracht. 
Von der Verwaltung wurde unser Anwalt Herr Dr. Munoz von 
Kues und Partner, Konstanz, beauftragt, einen Entwurf für einen 
Nutzungsvertrag auszuarbeiten, indem die baulichen Maßnah-
men und Planunterlagen sowie die Zugänglichkeit (analog der 
bestehenden Vereinbarung) integriert werden sollen. Vorgese-
hen ist, dass die Kosten der baulichen Maßnahme der Grund-
stückseigentümer trägt und die Gemeinde für die technischen 
Anlagen zuständig ist. Dies werde sowohl durch Weiterverwen-
dung bestehender Elemente und Neubeschaffungen erfolgen. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Versetzung des Regenüberlaufbe-
ckens Rheinmühle zu und beantragt die wasserrechtliche Ge-
nehmigung beim Landratsamt. Die Verwaltung ist beauftragt die 
Umsetzung zu vollziehen, insbesondere die notwendigen Verträ-
ge aufzusetzen. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
     
Vergabe Umbau Waldheim 
Elektroinstallationsarbeiten Nachtrag  
Wie im Bauausschuss besprochen, soll der Stromanschluss des 
Restaurant Waldheim von 80 A auf 125 A abgesichert werden. 
Dies aufgrund des vorliegenden Küchenplans des neuen Päch-
ters und der geplanten Wohnmobilstellplätze. 

Beschluss:
a)  Der Gemeinderat stimmt dem Nachtrag Elektroinstallations-

arbeiten, ausgeführt durch die Fa. Bernath Elektro AG, Schaff-
hausen in der Höhe von CHF 12.260,30 zu.

b)  Der Gemeinderat stimmt den Mehrkosten für die Erhöhung 
der Netzleistung durch die Fa. EKS, Schaffhausen, in der Höhe 
von CHF 7.207,28 zu.

 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Vergabe Umbau Waldheim 
Außen-Hublift  
Wie im Bauausschuss besprochen, soll für die Herstellung der 
Barrierefreiheit im Restaurant Waldheim in der Veranda im Ein-
gangsbereich ein Hublift eingebaut werden. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe des Außen-Hublift an 
die Fa. Högg Liftsysteme AG, Lichtensteig in der Höhe von CHF 
18.500,-. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Vergabe Umbau Waldheim 
automatische Schiebetüre  
Wie im Bauausschuss besprochen, soll für die barrierefreie Zu-
gänglichkeit im Restaurant Waldheim eine automatische Schie-
betüre aus Glas eingebaut werden. 

Laut Aussage der Architekten Siegenführ-Gassner war kein ande-
rer Lieferant bereit, die Arbeiten in Büsingen zu verrichten. 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der automatischen 
Schiebetüre an die Fa. Ziegler & Dietrich GmbH & Co. KG, Singen 
in der Höhe von Euro 10.954,38. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

2. Änderungsverfahren des Bebauungsplan „Auf dem Gries 
und Wiesle“
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Auf dem Gries und 
Wiesle, 1. Änderung“ wurde im gleichen Jahr des Inkrafttretens 
des Bebauungsplans 2022 ein Bauantrag gestellt, der den neu-
en Festsetzungen entsprach. Gegen das Bauvorhaben wurden 
Einsprüche geltend gemacht. Die Baurechtsbehörde hat das 
Bauvorhaben aufgrund der Einsprüche für nicht genehmigungs-
fähig beurteilt, da aus den Festsetzungen nicht klar hervorgehe, 
welche Festsetzungen durch die Bebauungsplanänderung auf-
gehoben würden. Um eine gerichtliche Überprüfung der Sat-
zung zu vermeiden, soll eine Klarstellung der anzuwendenden 
Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften durch das hier vor-
liegende zweite Änderungsverfahren erfolgen. 
Der Bebauungsplan „Auf dem Gries und Wiesle, 1. Änderung“ 
wird durch das zweite Änderungsverfahren inhaltlich nicht ver-
ändert, sondern durch die neue Satzung so ergänzt, dass die 
gesamten Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften auf alle 
neuen Bauvorhaben Genehmigungsgrundlage anzuwenden 
sind. 

Beschluss: 
1.   Der Gemeinderat beschließt, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Be-

bauungsplan „Gries und Wiesle, 2. Änderung“ für den im Ab-
grenzungslageplan 01 vom 22.09.2022 dargestellten Bereich 
sowie eine Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 
LBO im Planbereich „Bebauungsplan „Gries und Wiesle, 2. Än-
derung“ aufzustellen. 

 Das Verfahren wird als beschleunigtes Verfahren entsprechend 
den Vorschriften des § 13a BauGB durchgeführt. 

2. Der Bebauungsplanentwurf und der Entwurf der Örtlichen 
Bauvorschriften werden gebilligt. 

3.  Der Gemeinderat beschließt auf dieser Grundlage die Betei-
ligung der Öffentlichkeit in Form einer Planoffenlage nach § 3 
Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB. 

Der Beschluss wurde bei 8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen. 

Grundsatzentscheidung Beschattung Strandbad  
Die erste Strandbadsaison der beiden Pächterinnen Lorena 
Strohner und Selina Hui geht dem Ende zu. Sie können auf einen 
erfolgreichen Sommer zurückblicken und sind motiviert für das 
nächste Jahr. 
Am Donnerstag, 8.9. fand ein Saisonrückblickgespräch mit den 
Pächterinnen, Frau Baube und der Bürgermeisterin statt. Ein 
Hauptanliegen der Pächterinnen bezieht sich auf den Sonnen-/
Regenschutz auf der Terrasse. Durch die Höhe des Daches ist eine 
Beschattung unbedingt notwendig. Diese wurde in dieser Saison 
mittels einzelner Sonnenschirme gewährleistet. 



     MITTWOCH, 07. DEZEMBER 2022 | 7GEMEINDEBRIEF BÜSINGEN AM HOCHRHEIN

Das Handling der Schirme zeigte sich umständlich und nicht 
praktikabel. Auch fielen diverse Schirme den doch immer wieder 
heftig auftretenden Windböen zum Opfer. 
Ein großer Vorteil der großzügigen Terrasse des neuen Strandba-
des ist, dass bei einem kurzen Regenschauer, Schutz unter dem 
Dach gesucht werden kann. Nun stellt sich jedoch heraus, dass 
jeweils nur ein kleiner Streifen der Terrasse trocken bleibt, sodass 
wenige Gäste sitzen bleiben können. Ein Sonnen-/Regenschutz 
würde auch bei einem Regenschauer mehreren Gästen Platz bie-
ten. 
Die Situation der Beschattung wurde bereits im Bauausschuss 
besprochen und man hat sich darauf geeinigt, eine Saison abzu-
warten, um dann die Bedarfe zu kennen. 
Nun sind diese klar und die Verwaltung empfiehlt, einen festen 
Sonnen-/Regenschutz installieren zu lassen, z.B. mittels eines 
Sonnensegels. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Strandbadterrasse mit einem 
Sonnen-/Regenschutz zu ergänzen und beauftragt die Verwal-
tung, entsprechende Angebote einzuholen. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsplatzattraktivität der 
Gemeinde Büsingen  
Der Fachkräftemangel im Bereich der pädagogischen Fachkräfte 
und auch in der Verwaltung stellt die Gemeinde vor große Her-
ausforderungen. In Zukunft wird es maßgeblich sein, nicht nur 
selbst Fachkräfte auszubilden, sondern vor allem auch sich als 
attraktiver Arbeitgeber auf dem Markt zu positionieren. Aus die-
sem Grund hatte die Bürgermeisterin alle Mitarbeitenden am 11. 
Juli zu einem Workshop „Die Gemeinde als attraktiver Arbeitge-
ber“ eingeladen. 
Im Rahmen dieses Workshops wurden Ideen und Maßnahmen 
gesammelt, die der Attraktivität des Arbeitgebers dienen soll. 
Im Anschluss an den Workshop wurden die Punkte von Seiten 
Verwaltung auf deren Umsetzbarkeit geprüft. In den folgenden 
Sitzungen sollen weitere Maßnahmen vorgestellt und ggf. be-
schlossen werden. Zunächst ist eine zusätzliche Sachzuwendung 
von 50,00 Euro zum Geburtstag und die Einführung eines Fir-
menfitnessprogramms geplant. 
Die Sachzuwendung von 50,00 Euro soll jedem Mitarbeitenden 
zum Geburtstag gewährt werden. Die Sachzuwendung erfolgt 
zusätzlich zu dem monatlichen steuerfreien Sachbezug und wird 
jährlich zum Geburtstag des Mitarbeitenden als Geschenk (meist 
in Form eines Gutscheins) ausgehändigt. 
Aufgrund des Preisleistungsverhältnisses empfiehlt die Ver-
waltung das Firmenfitnessprogramm der Firma Hansefit. Dabei 
erhält der Mitarbeitende Zugang zu verschiedenen Sportange-
boten (im Umkreis von 50 km insgesamt 110 Angebote). Unter 
anderem können mit der Hansefitmitgliedschaft diverse Fitness-
studios, Schwimmbäder oder auch Kletterhallen besucht wer-
den. Daneben erhält der Mitarbeiter auch Zugang zu diversen 
Onlineangeboten. 
Um den Mitarbeitern auch vor Ort ein Angebot machen zu kön-
nen, wurde mit Hansefit die Aufnahme des Strandbads Büsingen 
besprochen. Grundsätzlich kann auch das Strandbad ohne zu-
sätzliche Kosten in das Hansefitprogramm aufgenommen wer-
den. 

Beschluss:
1.  Der Gemeinderat beschließt, allen Mitarbeitenden der Ge-

meinde Büsingen jährlich zum Geburtstag eine Sachzuwen-
dung in Höhe von 50,00 Euro zu gewähren. 

Der Beschluss wurde bei 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen.

2.  Der Gemeinderat beschließt, das Firmenfitnessprogramm 
mit der Firma Hansefit für die Gemeinde Büsingen einzufüh-
ren. Der Eigenanteil des Mitarbeitenden wird auf 10,00 pro 

Monat festgelegt. Die Gemeinde übernimmt die restlichen 
Kosten der Hansefitlizenz, abhängig je nach Teilnehmerzahl.

 
Der Beschluss wurde bei 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen.

3.  Der Gemeinderat beschließt, die Kostenübernahme durch 
die Gemeinde für die einmaligen Kosten. Diese bestehen 
aus einer Trainingseinweisungsgebühr in Höhe von 59,50 
Euro sowie einer Servicegebühr von 10,00 Euro

 
Der Beschluss wurde bei 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen. 

Fortbildung zur Krisenintervention für die Mitarbeitenden 
der Verwaltung und des Kindergartens  
Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche 
Werkzeuge zum Selbst- und Fremdmanagement. Die Mitarbei-
ter:innen der Gemeindeverwaltung Büsingen sollen deshalb für 
die anhaltende- bzw. verschärfte Krisensituation Unterstützung 
bekommen. 
Corona, der Krieg in der Ukraine, die daraus resultierende Ener-
giekrise – all das kann Ängste auslösen. Bürgerinnen und Bür-
ger, Eltern, Verwandte und Freude, aber auch die Kolleg:innen 
im Team, jeder Mensch reagiert individuell auf diese Situation. 
Angst bedeutet Stress und dieser kann Menschen in Wut und 
Ungeduld versetzen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? 
Wo liegt unser Einflussbereich? Wie können wir uns selbst schüt-
zen? Wie grenze ich mich ab? Wie finden wir einen guten Um-
gang mit übersteigerten Forderungen, um nicht selbst in eine 
Hilflosigkeit zu kommen? 
Diese und weitere Fragen sollen in einer Fortbildung bestehend 
aus 5 Modulen geklärt werden. Folgenden Themen werden In-
halt der Fortbildung sein: Selbstmanagement, Empowerment, 
Krisenmanagement und Resilienz. Die Basis stellt dabei das Prin-
zip der Wertschätzung und Achtsamkeit dar. 
Das Angebot richtet sich an das Kernteam der Verwaltung sowie 
die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte mit Elternkontakt. Die 
Teilnahme ist freiwillig und zählt als Arbeitszeit. 
Informationen zur Kursleiterin Frau Leila Adjemi finden Sie unter 
www.leila-adjemi.de. 
Als Arbeitgeberin hat die Gemeinde Büsingen den Anspruch, die 
Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Bei der 
Fortbildung zur Krisenintervention handelt es sich um ein Angebot 
der freiwilligen betrieblichen Gesundheitsförderung. Hierbei spielt 
die Prävention eine besondere Rolle. Ziel ist, Fachkräfte zu erhalten 
und langfristig an die Gemeinde als Arbeitgeberin zu binden. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Angebot zur Krisenintervention 
für die Mitarbeitenden der Verwaltung und des Kindergartens zu. 
Der Beschluss wurde bei 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen. 

Bericht aus den Ausschüssen  
Kindergarten 
Ausschussmitglied Sandra Wacker berichtet über das positive 
Feedback der Mitarbeitenden zur Gewährung der Zulage und 
spricht im Namen der Mitarbeitenden ein Dankeschön dem 
Gemeinderat aus. Die Vorsitzende ergänzt, dass der Besuch der 
Ausschussmitglieder Sandra Wacker und Petra Weiss am ersten 
Tag des neuen Kindergartenjahrs sehr positiv bei allen Mitarbei-
tenden ankam. 

Herr Fendrich gibt kurz eine Rückmeldung zur aktuellen Per-
sonal- und Bewerbersituation. Es wurde über mehrere Kanäle 
ausgeschrieben und es gingen teilweise auch Bewerbungen 
ein, allerdings konnte man bisher noch keine weitere Fachkraft 
einstellen. In den meisten Fällen hatten die Bewerber ihre Be-
werbung wieder zurückgezogen. Im Moment läuft eine erneute 
Ausschreibung.  
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Schulpflege Dörflingen-Büsingen 
Die Vorsitzende berichtet von einem Treffen mit der Schule Dör-
flingen. Diese kann Entwarnung geben, grundsätzlich sei die 
Aufnahme Büsinger Kinder in Zukunft gesichert. Nach der Analy-
se der Geburtenzahlen beider Gemeinden, stellte man fest, dass 
es sich nur um einzelne starke Jahrgänge handle. 

Ausschuss für Exklavenfragen 
Die Ausschussmitglieder berichten von der letzten abgehaltenen 
Sitzung. Dabei wurde die Verwendung des Betrags aus der Mehr-
wertsteuerrückerstattung analysiert. Außerdem wurde bereits 
die Sitzung der gemischten Kommission am 18.11.2022 vorbera-
ten. Die Vorsitzende ergänzt, dass in der nächsten Gemeinderats-
sitzung im Oktober die Themen, die in der gemischten Kommis-
sion beraten werden, bereits vorgestellt werden sollen. 

Kiesgrube 
GR Walter Güntert berichtet von einer aktuell gut funktionieren-
den Zusammenarbeit. 

Bauprojekt Strandbad 
Die Vorsitzende berichtet, dass ein finaler Jour fix Anfang Okto-
ber geplant sei. Es hätten bisher noch Rechnungen gefehlt, wes-
halb sich der Jour fix verzögerte. 

Bauprojekt Strandbad Parkplatz 
Die Vorsitzende berichtet, dass es hierzu am 24.10. eine Aus-
schusssitzung geben solle. 

Anschluss ARA Röti  
Die Vorsitzende regt an, für den Anschluss der Kläranlage einen 
Ausschuss mit einem Gemeinderatsmitglied zu bilden. Der Ge-
meinderat erachtet den Vorschlag als gut. GR Martin Fuchs würde 
sich als Ausschussmitglied zur Verfügung stellen. Die Gemeinde-
räte stimmen dem Vorschlag, Martin Fuchs als Ausschussmitglied 
zu benennen, zu. 

Bericht aus der Verwaltung  
Neuer Ort für standesamtliche Trauungen 
Die Vorsitzende informiert, dass seit kurzem standesamtliche 
Trauungen im Garten der alten Rheinmühle durchgeführt wer-
den können. 

Begehung des Rheinhölzle durch das Landratsamt Konstanz 
Die Vorsitzende berichtet, dass es vor kurzem eine gemeinsame 
Begehung mit dem Landratsamt im Rheinhölzle gab. 
GR Michael Opifanti erkundigt sich, wie es zu diesem Termin kam. 
Die Vorsitzende erklärt, dass die Gemeinde zum Termin eingela-
den hätte. Bereits seit mehreren Jahren gibt es die Bürgerinitia-
tive „Pro Landschaftsschutz“. Die Initiatoren wären hier kürzlich 
auf die Verwaltung zugegangen und hätten ein Bedürfnis zum 
weiteren Handeln im Landschaftsschutzgebiet im Bereich des 
Rheinhölzle geäußert. Dieses Bedürfnis läge auch im Interesse 
der Vorsitzenden sowie dem Gemeinderat. Zuständig für das 
Landschaftsschutzgebiet sei jedoch das Landratsamt Konstanz. 
Aus diesem Grund wurde zu dem gemeinsamen Termin einge-
laden. 
ELR Sanierungsgebiet 
Die Vorsitzende weist darauf hin, dass 3 Förderungen gemäß Sat-
zung bewilligt wurden. Das Förderkonzept wurde 2016 im Ge-
meinderat beschlossen und läuft noch bis 2027. 

Warnwesten für 1. Klässler 
Die Vorsitzende informiert über die Aktion „Mach dich sichtbar!“. 
Dabei hat die Verwaltung allen diesjährigen 1. Klässlern zum 
Schulstart Warnwesten geschenkt. Diese Aktion ist ab sofort je-
des Jahr zum Schulstart geplant und soll die Eltern der 1. Klässler 
für die Gefahren auf dem Schulweg sensibilisieren. Dabei sollen 
die Eltern ihre Kinder auf die Gefahren des Schulwegs vorberei-
ten und mit der Warnweste Sichtbarkeit für andere Verkehrsteil-
nehmer schaffen. 

Info Rebberg am Waldheim 
Die Vorsitzende verkündet, dass die Gemeinde nun offiziell Ei-
gentümer des Rebbergs am Waldheim ist und die Eintragung im 
Grundbuch erfolgt wäre. 

Aktuelle Bevölkerungszahl 
Die Vorsitzende gibt die aktuellen Bevölkerungszahlen der Ge-
meinde Büsingen bekannt. Zum 31.03.2022 leben in der Gemein-
de 1.551 Personen. 

Aktuelle Informationen zu geflüchteten Menschen in der Ge-
meinde 
Hauptamtsleiter Lukas Fendrich informiert, dass aktuell über 50 
geflüchtete Personen in der Gemeinde Büsingen leben (gemäß 
Gemeindequote). Davon wären im Moment ca. 14 Personen aus 
Ukraine. Herr Fendrich ergänzt, dass nicht alle Personen in der 
Flüchtlingsunterunkt im Kapellenweg untergebracht sind. 

Energiekriese 
Die Vorsitzende informiert, wie bereits im letzten Gemeindebrief, 
über die drohende Energiekrise und appelliert, Strom und Ener-
gie zu sparen. 
 
 

Bericht GRS vom 20.10.2022 
Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
Die Vorsitzende gibt bekannt, dass in der letzten nichtöffentli-
chen Sitzung vom 22.09.2022 folgendes beschlossen wurde: 

Einstellung pädagogische Fachkraft
Der Gemeinderat stimmt der Einstellung von Frau Annegret Lan-
ge als pädagogische Fachkraft für die Waldgruppe in einem Um-
fang von 60% zu. Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Verkauf Flst. 5316 
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Flst. 5316 an den 
derzeitigen Pächter zum Bodenrichtwert, vorbehaltlich der Be-
baubarkeit gemäß Bebauungsplan. Dem Beschluss wurde ein-
stimmig zugestimmt. 

Vorstellung Vorprojekt Erweiterung Betreutes Wohnen
In der Gemeinderatssitzung vom 23.09.2021 hat der Gemein-
derat beschlossen, das Flst. 5451 zur Erweiterung der betreuten 
Wohnanlage an die Grundstücksgemeinschaft Büsingen GmbH 
& Co. KG zu veräußern. 
Der Geschäftsführer, Herr Gerhard Fischer und Herr Thomas Krä-
mer, Architekt stellen in der Sitzung die Pläne der Erweiterung 
vor. Für die Überplanung ist eine Änderung des Bebauungsplans 
Ortsmitte notwendig. 

Ein Beschluss wird nicht gefasst.
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Satzungsbeschluss Bebauungsplan „Stemmer, 2. Änderung“
Am 28.10.2021 hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Stemmer, 2. Änderung“ gefasst. Die 
amtliche Bekanntmachung erfolgte am 01.12.2021 im Gemein-
deblatt und lag vom 08.12.2021 bis einschließlich 10.01.2022 zur 
Stellungnahme aus. In diesem Zeitraum wurden auch die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. Auf 
Grund verschiedener Hinweise und Stellungnahmen wurde der 
Bebauungsplan ergänzt und zur 2. Offenlage im Gemeindebrief 
am 06.04.2022 bekannt gemacht sowie vom 13.04.2022 bis ein-
schließlich 29.04.2022 ausgelegt. 
Der Bebauungsplanentwurf wird hiermit dem Gemeinderat zu-
sammen mit dem Vorschlag zur Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffent-
lichkeit zum Satzungsbeschluss vorgelegt. 
Da im Bebauungsplanverfahren „Auf dem Gries und Wiesle, 1. 
Änderung“ die Genehmigungsbehörde die Genehmigung eines 
Bauvorhabens versagt hatte, da nach ihrer Interpretation nicht 
ausreichend klargestellt war, dass alle Festsetzungen des Bebau-
ungsplans und die zugehörigen örtlichen Bauvorschriften durch 
das neue Verfahren ersetzt werden, wurde die Satzung des Be-
bauungsplans „Stemmer, 2. Änderung“ um eine Formulierung 
ergänzt, die klarstellt, dass ausschließlich die neuen Regelungen 
gelten sollen. 

Beschluss: 
a)  Die Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen werden wie 

vorgeschlagen beschlossen.   
b)  Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Stem-

mer, 2. Änderung“ vom 10.02.2022 werden gebilligt.   
c)  Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Stem-

mer, 2. Änderung“ vom 10.02.2022 werden gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB und die örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO als 
Satzungen beschlossen.   

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Satzungsbeschluss Bebauungsplan „Griesstraße“  
Am 28.04.2022 hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Griesstraße“ gefasst. Die amtliche Be-
kanntmachung erfolgte am 01.06.2022 im Gemeindeblatt und 
lag vom 08.06.2022 bis einschließlich 11.07.2022 zur Stellung-
nahme aus. In diesem Zeitraum wurden auch die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
Der Bebauungsplanentwurf wird hiermit dem Gemeinderat zu-
sammen mit dem Vorschlag zur Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffent-
lichkeit zum Satzungsbeschluss vorgelegt. 

Beschluss: 
a)  Die Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen werden wie 

vorgeschlagen beschlossen.   
b)  Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Gries-

straße“ vom 05.04.2022, werden gebilligt.   
c)  Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Gries-

straße“ vom 05.04.2022, werden gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und 
die örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO als Satzungen 
beschlossen.   

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
  
Flächennutzungsplan - 7. Änderung „Sonderbaufläche „Ten-
nisanlage“ und Grünfläche“ der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft de  
Um ganzjährig Tennissport betreiben und auch Turniere aus-
richten zu können, plant der ansässige Tennisclub eine Halle zu 
errichten. Die bisherige über den Bebauungsplan „Tennisplatz 
Rheinhölzle“ planungsrechtliche gesicherte Fläche reicht für den 
Bau einer Halle nicht aus. Da es sich um ein nichtprivilegiertes 
Vorhaben im Außenbereich handelt, müssen der bestehende 
Bebauungsplan und auch der wirksame Flächennutzungsplan 
geändert bzw. erweitert werden. 

Anlass der 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist somit die 
Erweiterung der bereits im Flächennutzungsplan dargestellten 
Sonderbaufläche Tennisanlage sowie die Neuausweisung einer 
Grünfläche, bisher sind diese Flächen zum größten Teil als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. Das Flächennutzungsplanän-
derungsverfahren wird auf Grundlage des § 8 Abs. 3 parallel zum 
Bebauungsplanverfahren „Tennishalle Rheinhölzle“ durchge-
führt. Die Beschlüsse zur Aufstellung des Bebauungsplans und 
zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung wurden durch 
den Gemeinderat Büsingen am 21.07.2022 gefasst. 

Beschluss:
a)  Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsge-

meinschaft Gottmadingen, Gailingen und Büsingen wird mit 
der 7. Änderung „Sonderbaufläche „Tennisanlage“ und Grün-
fläche“ des aktuellen Flächennutzungsplans gem. § 2 Abs. 1 
BauGB geändert. Der Geltungsbereich ist der Planzeichnung 
vom 09.09.2022 zu entnehmen.

b)  Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Gott-
madingen, Gailingen und Büsingen bestehend aus Planzeich-
nung in der Fassung vom 09.09.2022 und der Begründung mit 
integriertem Umweltbericht in der Fassung vom 21.09.2022 
wird beschlossen.

c)  Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch und der Behörden 
gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch zur FNP – 7. Änd. wird be-
schlossen.   

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
  
Flächennutzungsplan - 6. Änderung „Sonderbauflächen für 
Solaranlagen“ der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
der Gemeinden    

Die Gemeinden Gottmadingen und Gailingen planen, einen 
substanziellen Beitrag zur Klimaneutralität im Jahre 2045 sowie 
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zur kurzfristigen Sicherung einer nachhaltigen regionalen Ener-
gieversorgung im Rahmen regenerativer Energieträger auf ihren 
jeweiligen Gemeindegebieten zu leisten. 
Da für die Umsetzung von Freiflächensolaranlagen als nichtpri-
vilegierte Vorhaben im Außenbereich zunächst eine Änderung 
des wirksamen Flächennutzungsplans benötigt wird, soll im 
Rahmen der vorliegenden punktuellen Flächennutzungsplan - 
6. Änderung „Sonderbauflächen für Solaranlagen“ in 12 Teil-Än-
derungsbereichen die vorbereitende Bauleitplanung erfolgen. 
Während die Gemeinde Gottmadingen die Ausweisung eines 
breiten Flächenfächer an möglichen elf Standorten anstrebt, 
gibt es nach einer Alternativenprüfung auf Gemarkung Gailin-
gen einen Standort, dem eine konkrete Planung zugrunde liegt 
und der in einem parallelen Bebauungsplanverfahren entwickelt 
werden soll. 

Beschluss:

d)  Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Gottmadingen, Gailingen und Büsingen wird mit 
der 6. Änderung „Sonderbauflächen für Solaranlagen“ des 
aktuellen Flächennutzungsplans gem. § 2 Abs. 1 BauGB ge-
ändert. Die Geltungsbereiche der 12 punktuellen Teil-Ände-
rungsbereiche sind den jeweiligen Plänen (Kartenblatt 01-12) 
der FNP - 6. Änd. „Sonderbauflächen für Solaranlagen“ zu ent-
nehmen.

e)  Der Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden 
Gottmadingen, Gailingen und Büsingen in der Fassung vom 
22.09.2022 bestehend aus 12 Planzeichnungen (Kartenblatt 
01-12) und der Begründung mit integriertem Umweltbericht 
wird beschlossen.

f )  Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch und der Behörden 
gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch zur FNP – 6. Änd. wird be-
schlossen.

Der Beschluss wurde bei 8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen angenommen. 
  
Antrag auf Bauvorbescheid erneuter Beschluss 
Wohn- und Geschäftshäuser, Flst.-Nr. 1/1 und 2  
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 19.05.2022 
wurde der Antrag auf Bauvorbescheid für die Flst. 1/1 und 2 mit 2 
Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen abgelehnt. Die 
Gemeinde hat das Einvernehmen versagt. 
In derselben Sitzung wurde eine Veränderungssperre über den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Schwärzlen beschlossen. 
Dieser Beschluss musste aus Gründen der Rechtssicherheit in der 
öffentlichen Sitzung vom 3.6.2022 wiederholt werden. 
Die Baurechtsbehörde des Landratsamtes kam nun zum Schluss, 
dass bei der öffentlichen Bekanntmachung ein Fehler unterlau-
fen sei und teilt im Schreiben vom 29.9.2022 mit, dass die Ver-
änderungssperre nicht rechtsgültig bekanntgemacht worden sei 
und der Beschluss über den Antrag auf Bauvorbescheid erneut 
auf die Tagesordnung gesetzt werden muss. Das Schreiben wur-
de den Gemeinderäten zur Verfügung gestellt. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Bauvorbescheid wie 
vorgestellt zu. 

Der Beschluss wurde bei 2 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen abgelehnt. Das Einvernehmen wurde versagt. 

Installation einer Beamerleinwand im Bürgersaal  
Zur Einhaltung der Abstandsregeln fanden seit Beginn der Co-
vid-19 Pandemie die Sitzungen des Gemeinderates sowie weite-
rer Gremien im Bürgersaal statt. Die großzügigen Platzverhältnis-
se werden von der Verwaltung sehr geschätzt und sind auch mit 
mehreren Gästen von Vorteil. Die Verwaltung kann sich aktuell 
nicht vorstellen, wieder in den Ratssaal zurückzukehren. Auch 

für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist eine dermaßen beengte 
Bestuhlung, wie sie im Ratssaal nur möglich ist, nicht mehr denk-
bar. 
Die Powerpointpräsentationen werden bis anhin mittels Beamer 
auf die Wand übertragen. Diese Methode funktioniert jedoch 
nur, wenn keine Ausstellung stattfindet. Das gesamte Rathaus 
inkl. des Bürgersaales sind Ausstellungsräumlichkeiten, welche 
das Kunstforum für Vernissagen mit anschließenden Ausstellun-
gen nutzt. 
Aus den genannten Gründen empfiehlt nun die Verwaltung eine 
Installation einer festen, elektrisch steuerbaren Leinwand für die 
Präsentationen an den Sitzungen. Der Beamer wird wie gehabt, 
variabel auf dem dafür vorgesehenen Wagen verbleiben. 
Information zur Akustik: 
Die Verwaltung möchte die Akustiksituation im Zuge der energe-
tischen Sanierung des Rathauses prüfen lassen. Es gäbe hierbei 
auch die Möglichkeit mit Mikrofonen zu arbeiten, diese wären 
bereits vorhanden. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Installation einer Beamerlein-
wand im Bürgersaal an der Ostseite bis zu einem Betrag von 
5.000 CHF. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Bericht aus den Ausschüssen  
Kindergarten 
GR Sandra Wacker berichtet, dass derzeit 2,75 Stellen beim Perso-
nal fehlten. Es ergebe sich dadurch eine Situation in der eine Not-
betreuung notwendig werden könnte. Im Wald sei derzeit bereits 
die Schließung immer freitags notwendig. Es sei daher dringend 
erforderlich eine Lösung für die Personalgewinnung zu finden. 
Die Vorsitzende ergänzt, dass auf die letzte Ausschreibung be-
reits Bewerbungen eingegangen seien, diese aber noch nicht 
abschließend geprüft wurden. 

Kiesgrube 
GR Walter Güntert informiert, dass er den Brief der Firma Hol-
cim über den Energiezuschlag erhalten und gesichtet habe und 
bzgl. des angelieferten Kontingents für dieses Jahr bei der Firma 
Eckert anfragen werde. 

Bauprojekt Strandbad 
GR Michael Opifanti berichtet, dass ein Abschlussgespräch des Baus 
stattgefunden habe und auch eine der Pächterinnen anwesend ge-
wesen sei und über die abgeschlossene Saison berichtet habe. 
Sie würden sich noch eine Beschattung wünschen, dass die Besu-
cher auch bei Sonne und Regen auf der Terrasse geschützt seien. 
Der Ausschuss habe sich damals bewusst dagegen entschieden, 
da man der Annahme gewesen sei, dass die Besucher bei Regen 
das Bad verlassen würden. 
Darüber hinaus seien die Baukosten vorgelegt worden, diese sich 
erfreulicherweise im Rahmen des Budgets befinden. Es habe ein 
bis zwei kleinere Reklamationen gegeben, aber im Großen und 
Ganzen sei es ein absolut gelungenes Vorhaben. 
Die Vorsitzende ergänzt, dass die grundsätzliche Entscheidung 
zur Ergänzung der Strandbadterrasse mit einer Beschattung 
bereits beschlossen sei. Die Projektkosten seien derzeit sogar 
15.000 CHF unter dem Budget. Sie finde das spreche bei einem 
1,2 Mio. CHF Projekt für die Planung und das Architekturbüro. 

Umbau Waldheim 
GR Helmut Waldvogel berichtet, dass der Umbau in vollem Gan-
ge sei und die Architekten sich Mühe gäben, dass alles zeitnah 
erfolge. Es komme aber auch immer wieder zu Schnittstellen mit 
dem Pächter und seinen Planern und daher an diesen Stellen zu 
Verzögerungen. Der Zeitplan werde durchaus eng, aber sie seien 
bemüht, dass dieser eingehalten werde. 

Versetzung RÜB Rheinmühle  
Die Vorsitzende weist darauf hin, dass GR Stephan Burmeister 
den Ausschuss bilde, aber derzeit keine Neuigkeiten vorliegen 



     MITTWOCH, 07. DEZEMBER 2022 | 11GEMEINDEBRIEF BÜSINGEN AM HOCHRHEIN

würden. Man warte hier auf die wasserrechtliche Genehmigung. 
Anschluss ARA Röti 
Die Vorsitzende informiert, dass hier GR Martin Fuchs als Aus-
schussmitglied bestimmt worden sei und ein erster Termin am 
Montag den 24.10. zur Besprechung des Projekts erfolge und am 
27.10. die Vertragsunterzeichnung in der ARA Röti stattfinde so-
wie im Anschluss eine Besichtigung mit dem Gremium. 

Bericht aus der Verwaltung  
Allgemeine Informationen 
Die Vorsitzende klärt auf, dass ein Antrag der Kirchengemeinde 
auf einen Zuschuss eingegangen sei und dieser in der November 
GRS behandelt werde. 
Die Vorsitzende verkündet, dass die Bevölkerungszahlen erfreu-
lich seien und zum 30.06.2022 auf 1.576 Personen angestiegen 
seien. 
Energiekrise 
Die Vorsitzende klärt auf, dass es auf Grund der Energiekrise aus-
gelöst durch den russischen Angriffskrieg eine Handlungsemp-
fehlung des Gemeindetags gebe. 
Diese schlägt eine Absenkung der Raumtemperatur im Rathaus 
auf 19°, in Schule und Kindergarten auf 21° und in der Halle auf 
18° vor. 
Diese Schritte seien bereits umgesetzt. Auch der Bürgersaal wurde 
heute lediglich eine Stunde beheizt, sie bitte das Gremium aber 
sich für die nächste Sitzung entsprechend wärmer anzuziehen. 
Sie verweist auf die Homepage der Gemeinde, dort seien Infor-
mationen im Falle einer Strom- oder Gas-Mangellage eingestellt.

Post 
Die Vorsitzende teilt mit, dass die Gemeinden des westlichen 
Hegau sich mit einem Schreiben an das Ministerium zusammen-
getan haben, um auf die nicht tragbare Situation bei der Post-
zustellung hinzuweisen. Der Personalmangel betreffe nicht nur 
Büsingen, sondern auch andere Gemeinden. 
Es sei daraufhin eine Antwort vom Bundestagsabgeordneten 
Andreas Jung eingegangen, dass er sich hierfür einsetzen werde 
und bereits das Gespräch mit der Deutschen Post gesucht habe. 
Diese versicherten neben einiger personellen Anreize um neues 
Personal zu gewinnen, dass auch angestrebt werde mindestens 
jeden zweiten Tag die Post auszutragen. 

Jagdgenossenschaftsversammlung 
Die Kämmerin Sophia Baube informiert darüber, dass am 
19.10.2022 eine Sitzung der Jagdgenossenschaftsversammlung 
stattgefunden habe. Diese sei wegen einer Gesetzesänderung 
notwendig geworden und auch die erforderliche neue Satzung 
sei beschlossen worden. 

Berichte, Anträge und Fragen aus dem Gremium  
Freiwillig 40 im Dorf 
GR Michael Opifanti ist erfreut, dass die Schilder „Freiwillig 40“ im 
Ort angebracht wurden. 
Die Vorsitzende fordert das Gremium auf, gerne Rückmeldung zu 
den Standorten zu geben bzw. bessere Standorte vorzuschlagen. 
Sie führt an, dass die Anbringung im Stemmer schwierig gewe-
sen sei, daher könne hier gerne Rückmeldung aus der Bevölke-
rung weitergegeben werden. 

Herzlich Willkommen im Team 
Wir freuen uns sehr, die neuen Mitarbeiterinnen Henrietta 
Nichter und Michaela Clarke-Held im Kindergarten begrü-
ßen zu dürfen. 

  
Frau Nichter arbeitet seit 1.11. 
in unserem Kindergarten als 
Integrationskraft. 

  
Frau Clarke-Held unterstützt seit 
11.11. unsere Haselmäuse in der 

Waldgruppe. 
  

Wir wünschen beiden an dieser Stelle viel Freude bei ihrer 
Tätigkeit! 

Herzlichen Glückwunsch 
Die Eheleute Sarbach feierten ein ganz besonderes Jubilä-
um: die Goldene Hochzeit! Dazu gratulieren wir von Herzen 
und überreichen im Namen der Gemeinde den Büsinger Ge-
schenkkorb. 
Das Ehepaar blickt dankbar auf glückliche Jahre zurück. Sie 
sehen die gegenseitige Unterstützung in jeder Situation als 
Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung. 

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und viele weitere 
glückliche Jahre. 
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Für die deutsche Exklave in 
der Schweiz in wunderschöner 
landschaftlicher Lage am Rhein 
mit 1.570 Einwohnern 
suchen wir zum 1.3.2023 eine/n

Mitarbeitenden Fachstelle für  
Exklavenfragen (m/w/d) 

20% Pensum, unbefristet 

Ihr Aufgabengebiet:
•	 Anlaufstelle für exklavenspezifische Fragestellungen
•	 Vermittlung und Beratung zu Fachstellen wie Versiche-

rung, Zoll, Steuern, etc.
•	 Vorbereitung von Sitzungen und Protokollführung im 

Ausschuss für Exklavenfragen
•	 Aufbau eines FAQ für Exklavenfragen
 
Ihr Anforderungsprofil:
•	 Büsingen-spezifisches Wissen; vorzugsweise wohnhaft im 

Ort
•	 Eigenverantwortung, selbständiges Arbeiten, schnelles 

Auffassungsvermögen
•	 Exakte und effiziente Arbeitsweise, Dienstleistungsorien-

tierung
•	 Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
•	 Stilsicheres Deutsch; gute schriftliche und mündliche 

Kommunikationsfähigkeit
•	 Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse (MS-Office)
 
Unser Angebot:
•	 Verantwortungsvolle Tätigkeit in einem angenehmen 

Umfeld
•	 unbefristete Anstellung in einem Beschäftigungsumfang 

von 20% (7,8 Wochenstunden verteilt auf 2 Tage)
•	 Vergütung nach TVöD und Berücksichtigung der Berufser-

fahrung bei der Stufenzuordnung
•	 Ein engagiertes und offenes Team, in dem Ihre Ideen und 

Ihr Engagement gefragt sind
•	 Jahressonderzahlung sowie übertarifliche Leistungen
•	 Zusätzliche Altersversorgung
•	 Zusätzlicher monatlicher Sachbezug
•	 Prämie für die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter („Mitarbeiter werben Mitarbeiter“)
•	 Firmenfitnessprogramm in Kooperation mit Hansefit
•	 Regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständige schriftliche Be-
werbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeug-
nisse/sonstige Qualifikationen) bis 31.12.2022 an die Ge-
meinde Büsingen, Frau Schraner, Junkerstraße 86, 78266 
Büsingen a.H. oder per Mail an gemeinde@buesingen.de. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Bürgermeisterin 
Schraner, unter Tel. 07734 9302-31. 
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Für die deutsche Exklave in
der Schweiz in wunderschöner 
landschaftlicher Lage 
am Rhein mit 1.570 Einwohnern 

suchen wir für unsere Grundschule 
mit rund 50 Schüler:innen 
zum 1.3.2023 eine/n 

Heilpädagogen oder Schulsozialarbeiter 
(m/w/d) 

im 30% Pensum, unbefristet 
In unserer kleinen Schule schreiben wir Zusammenarbeit 
GROSS. Zur Ergänzung unseres kleinen Lehrerteams suchen 
wir sozialpädagogische Unterstützung. Unser Ziel ist, das 
Miteinander unter den Kindern zu fördern, die Integration zu 
unterstützen und Kinder mit Förderbedarf gezielt zu beglei-
ten. Kennen Sie die sozialen Prozesse im Schulalltag, haben 
Sie Erfahrung mit Konfliktlösungsstrategien, sind Sie flexibel 
und suchen eine neue Herausforderung? Es erwartet Sie 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angenehmen 
Umfeld. 

Ihr Aufgabengebiet:
•	 Unterstützung in heil- und sozialpädagogischen Fragen
•	 Sprachförderung / Integration
•	 Offene und kollegiale Zusammenarbeit mit den am Schul-

leben Beteiligten
•	 Kooperation mit Netzwerkpartner in Gemeinde und Land-

kreis
 
Ihr Anforderungsprofil:
•	 Studium oder Berufsausbildung im Bereich Sozialarbeit/

Sozialpädagogik/Erziehung
•	 Freude am Umgang mit Kindern und deren Eltern
•	 selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten 

und hohes persönliches Engagement
•	 reflektiert, empathisch und teamfähig
•	 zielstrebig, belastbar und bereit zur Netzwerkarbeit und 

Kooperation
 
Unser Angebot:
•	 Ein verantwortungsvolles und vielseitiges Tätigkeitsfeld 

mit Gestaltungsmöglichkeiten
•	 Regelmäßige Fortbildung und Supervision
•	 Eine unbefristete Einstellung mit Eingruppierung in die 

Entgeldgruppe S 11 TVöD/SuE
•	 Eine Teilzeitbeschäftigung mit einem Beschäftigungsum-

fang von 30% (11,7 Wochenstunden verteilt auf 4 Tage), 
Arbeitszeiten legen wir gemeinsam fest

•	 Jahressonderzahlung sowie übertarifliche Leistungen
•	 Zusätzliche Altersversorgung
•	 Zusätzlicher monatlicher Sachbezug
•	 Prämie für die Gewinnung neuer Mitarbeiter:innen („Mit-

arbeiter werben Mitarbeiter“)
•	 Firmenfitnessprogramm in Kooperation mit Hansefit 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständige schriftliche Be-
werbung bis 31.12.2022 an die Gemeinde Büsingen, Frau 
Schraner, Junkerstraße 86, 78266 Büsingen a.H. oder per 
Mail an gemeinde@buesingen.de. 

Für Fragen zum Aufgabengebiet wenden Sie sich bitte an 
unsere Schulleiterin Frau Amann, unter Tel. 07734 6377; Fra-
gen zu den Anstellungsbedingungen richten Sie bitte an 
Frau Bürgermeisterin Schraner, unter Tel. 07734 9302-31. 
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Grundschule Büsingen
Sankt Martin - ein ganz besonderer Schultag 
Als die Klasse 4 der Grundschule Büsingen am Donnerstag den 
10.11. in die Schule kam, fing sie sofort mit den Vorbereitungen 
für das gesunde Frühstück an. Es wurden Karotten, Tomaten und 
Gurken geschnitten, Mandarinen und Orangen geschält und But-
terbrote geschmiert. Zudem wurde ein leckerer und wärmender 
Tee serviert. Die Klassen 1 und 2/3 freuten sich sehr über dieses 
Angebot. 
Kurz nach 12 Uhr fuhren dann die 3. und 4. Klasse mit dem öffent-
lichen Bus ins Hallenbad vom Jugendwerk Gailingen. Dort hatten 
wir mit unserem Lehrer Herr Kern Schulschwimmen. Unterstützt 
wurde unser Lehrer dabei von Frau Kandlin und der Schulleiterin 
Frau Amann. Nachdem wir einige Spiele im Nichtschwimmerbe-
cken gemachten hatten, durften wir noch im tiefen Becken hin- 
und herschwimmen. 
Am Abend um 17:00 trafen sich dann alle an der Kirche in Bü-
singen. Es gab dort einen kleinen Gottesdienst mit Pfarrer Stahl-
mann. Im Anschluss haben wir die Kerzen in unseren Laternen 
angezündet und liefen damit durch die Dunkelheit zum Hof von 
Familie Vestner. Dort gab es im Schein der Lagerfeuer noch eine 
leckere Sankt-Martins-Gans für alle Kinder. 
Es war ein ganz besonderer Schultag, an den wir uns noch alle 
lange erinnern werden. 
 
Die Klasse 4 der Grundschule Büsingen 
Alina Degen, Quirin Vallo und Kristina Pfister  

Vogelgrippe - Medienmitteilung und Informationen des Veterinäramtes 
Der Bund hat zur Eindämmung der Vogelgrippe eine Verordnung 
erlassen und die ganze Schweiz ab Montag, 28. November 2022 
zum AI-Kontrollgebiet (Aviäre Influenza=Vogelgrippe) erklärt. 
Die Maßnahmen gelten bis mindestens 15. Februar 2023. Dies 
bedeutet, dass alle Geflügelhaltenden Maßnahmen einhalten 
müssen, um ihr Geflügel vor Kontakt mit Wildvögeln zu schüt-
zen. Alle (registrierten) Geflügelhalter wurden per Mail oder per 
Brief durch das Veterinäramt über die geltenden Vorschriften in-
formiert. 

Das Veterinäramt bittet die Bevölkerung, den Fund von toten 
Wildvögeln zu melden: Wer tote Wildvögel findet (tote Wasser-
vögel, mehrere Greifvögel oder mehr als fünf andere Vögel), ist 
gebeten, dies der Polizei, der Jagdaufsicht oder dem Veterinär-
amt zu melden (veterinaeramt@sh.ch, 052 632 71 01). Die toten 
Tiere sollen nicht berührt werden. 

KINDERGARTEN & SCHULEN

INFOS DER DORFVEREINE UND VEREINIGUNGEN

Unsere nächsten Termine
Monat Tag Anlass Ort Verein/Veranstalter
Dezember 10. ganztags Korbballrunde Exklavenhalle Turnverein

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

Beim „Singen unter dem Weihnachtsbaum“ durfte die Grund-
schule Büsingen auch dabei sein. Sehr gut lief unser Verkauf von 
selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen und gebastelten Weih-
nachtskarten. 
Wir KollegInnen der Grundschule Büsingen bedanken uns bei 
allen Büsingern, die unsere pädagogische Arbeit im letzten Jahr 
unterstützt haben. 

Die Lehrerinnen der Grundschule Büsingen wünschen allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Jahresstart 2023. 
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Freiwillige Feuerwehr

Bundesweiter Warntag 08.12.2022 
Liebe Büsinger, 
am Donnerstag 08.12.2022 ab 11:00 Uhr für ca. 1 Stunde wird der 
Deutschlandweite Warntag durchgeführt. 
Nach all den Geschehnissen und unsicheren Zeiten in der letzten 
Zeit wird wieder vermehrt auf die Alarmierung der Bevölkerung 
geschaut. In den letzten Jahren wurden schon diverse Apps für 
Smartphones entwickelt, welche die Bevölkerung warnen kön-
nen – was aber zum einen nur die Menschen erreicht, welche die-
se Apps auch installiert haben und zum anderen die Alarme sind 
nicht immer wie wir es erhoffen. 
So kommt nun auch das sogenannte Cell Broadcast ins Spiel, 
welches alle Mobiltelefone, die sich im Bereich des Deutschen 
Mobilfunknetzes befinden, einen Alarm empfangen. Da es ein 
erster Test sein wird, wissen wir alle noch nicht wie gut es funkti-
oniert und wer es empfangen wird. Aber wenn Ihr Mobiltelefon 
am 08.12.2023 plötzlich „lärmt“, ist es vielleicht dieser erste Test. 
Hinweis: auch diese Warnmeldungen werden womöglich in kur-
zer Zeit betrügerisch missbraucht, indem SMS wie eine Warn-
meldung verschickt werden – dann mit einem Link auf dem man 
drücken soll. Echte Warnmeldungen sind keine SMS und werden 
direkt auf dem Mobilfunktelefon angezeigt und sollten keinen 
Link enthalten. Sind Sie unsicher: nicht daraufklicken. Dann Ra-
dio und Fernsehen einschalten und informieren ob eine reale 
Gefahr besteht. 

Aktuell ist die Sirene in Büsingen noch nicht fähig, die Bevölke-
rung zentral zu warnen, aber wir sind mit der Gemeinde daran, 
dieses auch in Zukunft zu ermöglichen.    
Die Gemeinde investiert zurzeit einigen Aufwand, um sich auf 
kritische Situationen vorzubereiten, bei denen viele Bürger be-
troffen sein können – aber das geht nicht von einem auf den 
anderen Tag, viele Personen, Behörden und Organisationen sind 
dabei involviert – und im Falle von Büsingen auch zwei Länder. 

********** 
Bitte bereiten Sie sich auch vor: damit Sie für ein paar Tage zu 
essen und zu trinken haben – auch wenn es nicht gebraucht 
wird, es beruhigt, wenn man es hat. Überlegen Sie sich was Sie 
machen, wenn die Heizung oder der Strom für einige Stunden 
ausfällt, wer kann ihnen helfen. Was machen Sie, wenn das Tele-
fon nicht mehr funktioniert und Sie müssen jemanden alarmie-
ren oder benötigen schnell Hilfe? Bereit zu sein schadet nie und 
hat nicht unbedingt mit der aktuellen Zeit zu tun, es kann immer 
etwas passieren (z.B. technische Defekte). 
  
PS: bei Bränden und Notfällen immer erst die 112 oder 0049 7732 
19222 wählen! 

Bleiben Sie gesund und geniessen Sie die Adventszeit. 

Nächste Termine: 
Winterpause – es geht im Frühling 2023 wieder los (bis dahin nur 
Planungssitzungen und interne Ausbildung) 
  
Eure Feuerwehr Büsingen 
Andreas Wigger, Kommandant 
info@feuerwehr-buesingen.de 
www.feuerwehr-buesingen.de 

 

Narrenzunft Hobelgeiss
Rückblick Chilbi 
Nach einer zweijährigen Pause konnten wir endlich wieder unse-
re traditionelle Chilbi am Rathausplatz veranstalten. 

Es war wie immer verreg-
netes Chilbi-Wetter, wie-
so sollte sich das ändern, 
dennoch haben wir das 
Beste daraus gemacht. 
Für die Kinder wurde 
eine Riesenhüpfburg, 
oder besser gesagt eine 
Riesenschatzinsel orga-
nisiert. Leider wurde das 
Wetter am Samstag nicht 
besser und es regnete wie 

aus Eimern. Darunter litt natürlich auch die Hüpfburg. Unserem 
Präsidenten Stephan Burmeister war es dann aber zu verdanken, 
dass die Kinder trotzdem hüpfen durften. Er spannte kurzerhand 
eine große Plane über die Riesenschatzinsel und dem Hüpfver-
gnügen stand nun nichts mehr im Wege......nasse Socken waren 
da zweitrangig. 
Natürlich wurde auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt, ku-
linarisch war für jeden etwas geboten. Am Abend gab es leckeres 
Stockbrot, was schon an Fasnacht großen Anklang gefunden hat. 
Der Spaß und das Spiel kamen ebenfalls nicht zu kurz. Beim Do-
senwerfen und Pfeilwurf konnten alle großen und kleinen Gäste 
ihr Können unter Beweis stellen. Hierfür gab es natürlich großar-
tige Preise, die von unserer Jugend ausgesucht wurde. 
  

  
Bei etwas besserem Wet-
ter konnte am Sonntag das 
Erntedankfest im schön de-
korierten Bürgersaal des 
Rathauses stattfinden. Vom 
Turnverein wurde, wie schon 
seit zehn Jahren, das Päckli-
ziehen und leckerer Kuchen 
organisiert. 
  

Der Montag galt traditionell unserem Handwerker-Brettle. Bei 
sehr gutem Wetter konnten wir um 15 Uhr öffnen und es wur-
de fortan fleißig bestellt und gevespert. Zum Abschluss spielten 
um 18 Uhr die Tallheimer Straßenmusikanten im Bürgersaal des 
Rathauses. 
Es war eine sehr schöne gelungene Chilbi, dies wäre ohne die 
fleißigen Helferinnen und Helfer nicht möglich gewesen. An die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle! 
Die Geissen wünschen Euch frohe Weihnachten und ein gesun-
des Neues Jahr. 
Auf das wir uns an der Buurefasnacht in Büsingen wieder sehen. 
Wer Interesse hat, bei unserer Narrenzunft mitzumachen, kann 
sich gerne melden unter 
info@hobelgeiss-buesingen.de 

Ein dreifaches Geissli Mäh 
Präsident Stephan Burmeister 
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Frauenverein Büsingen
Wir sind mit einem neuen Vorstand aus unserem Corona-Schlaf 
erwacht! Bei unserer GV im September traten nämlich Siglinde 
Ringling, Reingard Ahnert und Anja Heller leider zurück. Für ihr 
jahrelanges Engagement möchte ich Ihnen nochmals von Her-
zen danken. Dafür freuen wir uns jetzt, Petra Weiss und Elsbeth 
Ibrahim im Vorstand begrüßen zu dürfen. 
  
Im Oktober bewiesen wir die Inklusivität unseres Vereins und 
nahmen vier Männer mit auf Entdeckungstour durch den unter-
irdischen Gang des Munots bis hinauf in die Waffenkammer. In 
Begleitung der allwissenden Munotwächterin blieb keine Frage 
unbeantwortet und auch keine Tür ungeöffnet. Sogar den Ab-
stieg durch den Wehrgang haben wir uns nicht entgehen lassen! 
  
Das diesjährige ‚Singen unterm Weihnachtsbaum’ feierten wir 
am 25. November zusammen mit der Grundschule Büsingen. Im 
sanften Licht von dutzenden von Kerzen und den Lichtern des 
großen Weihnachtsbaums erfüllte der Klang der singenden Kin-
der den Ratshausplatz und stimmten alle weihnachtlich ein. Zur 
Belohnung dieser Wohltat spendierten wir den Kindern frisch 
gebackene Waffeln und leckeren selbstgemachten Apfelpunsch. 
Während die Schüler ihre Weihnachtsplätzchen und handge-
fertigten Karten verkauften, bot der Frauenverein Wienerli zur 
Verstärkung an. Trotz der Kälte, mit einem Glühwein in der Hand 
oder am Feuer sitzend, genossen unsere Besucher das wunder-
schöne Spontankonzert von Herrn Kern und die besondere At-
mosphäre des Abends. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Stephan Burmeister, Walter 
Güntert, Bernd Baumgartner und Christoph Egg für ihre Unter-
stützung bedanken. Ein großes Dankeschön geht auch an die 
Schulkinder, ihre Lehrpersonen und die Gemeinde fürs Mitma-
chen und natürlich nicht zu vergessen unsere Vorstandsfrauen 
und ihre Familien, ohne deren Arbeit solche Veranstaltungen 
nicht möglich wären! 

Für alle, die an unserem Ausflug zur Sternwarte in Schaffhausen 
im Februar teilnehmen möchten, werden Sie weitere Informatio-
nen im nächsten Gemeindebrief finden. 

Weihnachtsgrüße 
Auch in diesem Jahr verteilen wir an alle Büsinger Seniorinnen 
und Senioren ab 80 Jahren wieder eine Weihnachtskarte mit Gut-
schein über 15,- Franken. Der Gutschein kann im Dorfladen oder 
in einem der Hofläden hier in Büsingen eingelöst werden und ist 
ein Geschenk der politischen Gemeinde und des Frauenvereins. 
Ich wünschen allen frohe Festtage und natürlich alles Gute für 
das Jahr 2023! 

Es grüßt Sie herzlich, 
Sandra Wacker 
Präsidentin 
 
 

Männerchor Büsingen

Chränzli 2023 
Männerchor Ramsen- Buch -Büsingen 

MARABU 
07./08. + 09. Januar 2023 

Aula Ramsen 
Motto:  Seemann 

Mitwirkende 
Männerchor Ramsen – Buch – Büsingen 

Theatergruppe Männerchor 
  
Türöffnung: Freitag 17.30 Uhr Samstag 18.30 Uhr 
 Sonntag 13.15 Uhr 
  
Beginn: Freitag 19.00 Uhr Samstag 20.00 Uhr 
 Sonntag 14.00 Uhr 
  
Eintritt: Fr. 12.-- / Kinder Fr. 5.—   
 
Festwirtschaft mit feinem Essen ab 17.30/18.30 Uhr geöffnet. 
Platzreservation bis Do 6.1.23 an: www.marabus.ch 
oder bei Beat Rüedi Mobil 079 792 06 52 
 
 

Fussballclub Büsingen
Play More Football Hallenturnier   
Der FC Büsingen geht auch im Bereich Hallenturniere neue 
Wege: Das Wettspielformat «Play More Football» ermöglicht im 
Kinderfussball, dass alle Kinder mehr spielen, vielseitiger lernen 
und noch mehr Freude am Fussball entwickeln. Was in der Frei-
luftsaison bereits Standard ist und viele begeisterte Anhänger 
gefunden hat, funktioniert auch in der fantastischen Büsinger 
Exklaven Halle hervorragend.  

Sechs Teams spielten ohne Wartezeit intensiv Fussball. Das Er-
lebnis stand vor dem Ergebnis und die Zuschauenden durften 
sich über faire und spannende Spiele freuen. Da keine Rangliste 
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geführt wurde, gab es nur strahlende Gewinnerinnen und Ge-
winner. Nach den fünf Spielen durfte sich jedes Kind im Penal-
tyschiessen gegen seinen Trainer versuchen und als Belohnung 
einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen. 
  
Die Preise wurden vom ehemaligen Schweizer Nationaltorhüter 
René Deck übergeben. René hütete in den 70er Jahren unter an-
derem das Tor vom Rekordmeister GC Zürich, dem VFB Stuttgart, 
PAOK Saloniki und eben der Schweizer Nati. Und so können die 

müden aber überglücklichen Fussballstars von Morgen für ein-
mal ihren Grosseltern etwas „von früher“ erzählen. 
  
Vielen Dank an die Trainer fürs Betreuen der Kinder, an die Eltern 
für die Kaffee- und Kuchenspenden, an die Helferinnen für den 
Einsatz hinter dem Buffet, an Tino fürs Speakern und an die Ge-
meinde Büsingen für das Zurverfügungstellen der fantastischen 
Infrastruktur.   

Bericht: Dani Spitz 

Turnverein Büsingen

Jugendriege Büsingen

Starte
jetzt

und melde
dich an!

Unterstufe
(8-11 Jahre)

Freitag
18.00 - 19.15

Oberstufe
(14-15 Jahre)

Mittwoch
18.00 - 19.15

Mittelstufe
(12-13 Jahre)

Mittwoch
18.00 - 19.15

Korbball Jugend
(alle Altersstufen)

Dienstag
18.00 - 19.15

Hast du Lust, dich einmal pro Woche so richtig auszutoben?
Dann bist du in der Jugi genau richtig.

Egal ob Mädchen oder Junge – dich erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit
jeder Menge Action und Spass. Komm einfach im Training in der Turnhalle Büsingen vorbei oder

schreib uns eine E-Mail an jugendriege@tv-buesingen.ch. Unser Leiterteam gibt dir gerne Auskunft.

Turnhalle Büsingen
Mittwoch 16:15 bis 17:15 Uhr

Kinderturnen
Turnverein Büsingen

Sei so stark wie ein löwe,
springe wie ein eichhörnchen,

tanze wie ein otter
und sei so flink wie ein erdmännchen!

Wir freuen uns auf euch

Melde dich an beim Kinderturnen in Büsingen!
Für alle Kinder von 4 - 6 Jahren.

Anmeldung und weitere Informationen unter
kitu.buesingen@outlook.com

Tina Güntert & Kevin Schnittker

Start im
Januar 2023

KIRCHENNACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinde 
Büsingen-Gailingen

Gemeindebüro Sabine Eder, Büsingen, Kehlhofstr. 20 
E-Mail: buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 
Öffnungszeiten: Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Telefon: 07734/97343 

Bei seelsorgerischen Anliegen können Sie Herrn Stahlmann auf 
seinem Mobil-Telefon erreichen: 0173 88 23 562 oder unter der 
Email-Adresse: pfarrer.stahlmann@gmx.de 
Informationen unter: www.buesingen-gailingen.de 

Unsere Bankverbindungen für Spenden. Wir danken Ihnen und 
senden Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. 

Euro-Konto:  IBAN: DE596925 1445 0008 0140 45   
BIC: SOLADES1ENG 
CHF-Konto:  IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 3 
BIC: POFICHBEXXX 

Monatsspruch 
Der Wolf findet Schutz beim Schäfchen, der Berglöwe liegt bei 
der Ziege. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge 
leitet sie. 
Vision des Propheten Jesaja 11,6 

Gottesdienste im Dezember 
Sonntag, 11 Dezember, 3. Advent, Gottesdienst  (Pfr. Stahl-
mann / schola8) 
10.00 Uhr Büsingen Dorfkirche 
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Der Gottesdienst mit geistlichen Adventsliedern wird zusammen 
mit dem achtköpfigen A Capella Gesangensemble „Schola8“ aus 
der Region Hegau gestaltet. 
17.00 Uhr Büsingen Bergkirche, Adventssingen  mit T. Wezstein 
(Orgel) 
In Gailingen kein Gottesdienst 
Sonntag, 18. Dezember, 4. Advent, Gottesdienste  (Pfr. Stahl-
mann / V. Biegler) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 
17.00 Uhr Büsingen Bergkirche, Adventssingen  mit T. Wezstein 
(Orgel) 
Sonntag, 24. Dezember, Heilig Abend, Gottesdienste 
15.30 Uhr Büsingen Dorfkirche, Familiengottesdienst 
mit Pfr. Stahlmann 
17.00 Uhr Gailingen Friedenskirche, Festlicher Weihnachtsgot-
tesdienst 
mit Pfr. Stahlmann und den Philianern von MD Frau Ulrike Brachat 
22.30 Uhr Büsingen Bergkirche, Christmette 
mit Pfr. Stahlmann und dem Organisten Eberhard Höhn 
Sonntag, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag  
17.00 Uhr Büsingen Dorfkirche! 
Weihnachtssingen   mit T. Wezstein (Orgel) 
20.00 Uhr Büsingen, Kapelle der EMK an der Schwärzlenstraße 
in Büsingen ökumenischer Gottesdienst mit Pfr. Allenbach, Pfr. 
Stahlmann und A. Heller 
In Gailingen kein Gottesdienst. 
Sonntag, 31. Dezember, Altjahrsabend  (Pfr. Stahlmann / E. 
Höhn) 
17.00 Uhr Gailingen Friedenskirche 
18.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
22.30 Uhr Büsingen Bergkirche 
Sonntag, 1. Januar, Neujahr (Pfr. Stahlmann / E. Höhn) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 
Montag, 2. Januar, Konzert des Don Kosaken - Chors 
19.00 Uhr Büsingen Dorfkirche 
Samstag, 7. Januar,  Nacht der Lichter mit Taizé-Liturgie 
20.00 Uhr Schaffhausen Münster 
Sonntag, 8. Januar  (Pfr. Stahlmann / NN) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 

Veranstaltungen 
Festliches Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken 
Montag, 2. Januar um 19.00 Uhr in der Dorfkirche Büsingen (Ein-
trittskarten am Abend) 

Bibelabend 
Wissen, was zählt: Die Freiheit des Glaubenden - Begegnung mit 
den Gemeinden in Galatien 
!   Donnerstag 8. Dez, 19.00 Uhr (Achtung Termin) 
Evangelisches Gemeindehaus in Büsingen, Kehlhofstrasse 20 

Dorfkafi in der Dorfkirche Büsingen 
Jeweils Dienstag nachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr. 
Herzliche Einladung an alle Bewohner aus dem Dorf, der Nach-
barschaft und aus Gailingen in unser Dorfkafi zu Kaffee und Ku-
chen. 

Weihnachtsgruß	aus	dem	Pfarrhaus 
Statistiken	berichten,	wie	oft	wir	mit	dem	Smartphone	unterwegs	
sind.	Nichts	scheint	mehr	ohne	diese	Technik	zu	funktionieren.	Wenn	
man	keine	Nachrichten	auf	dem	Handy	hat,	glaubt	man	sich	von	
der	Welt	vergessen.	Keiner	denkt	an	mich.	Und	Messages	sollten	so-
fort	beantwortet	werden,	 sonst	 tritt	der	gleiche	Effekt	ein.	Der	an-
dere	weiß	sonst	nicht,	dass	 ich	noch	am	Leben	bin.	Wir	modernen	
Menschen	scheinen	uns	jederzeit	vergewissern	zu	müssen,	dass	uns	
irgendwo	auf	der	Welt	jemand	liebhat.	Woher	kommt	diese	Verlas-
senheitsangst?	 

Möglicherweise	hat	das	etwas	mit	den	hunderten	von	Meldungen	
zu	tun,	die	täglich	den	gefährdeten	Zustand	der	Welt	beklagen.	Die	
ständige	Forderung	nach	Flexibilität	 ist	anstrengend.	 Immer	muss	
irgendetwas	gehen.	 

Die	Adventsonntage,	das	Weihnachtsfest	und	die	Zeit	zwischen	den	
Jahren	könnten	uns	ein	paar	verlorene	Stunden	zurückgeben.	Zeit,	
um	 einmal	 über	 sich	 selbst	 nachzudenken.	 Was	 war	 bisher?	 Wie	
könnte	es	weitergehen?	Welche	Träume	habe	ich?	Beim	Innehalten	
wird	man	spüren,	dass	da	eine	ganz	andere	Kraft	ist,	die	einen	hält.	
Gott	wendet	sich	uns	zu.	Mitten	im	Alltag	ist	er	da	und	schenkt	uns	
neuen	Mut.	Damit	könnte	man	versuchen,	mit	sich	selbst	wieder	in	
Harmonie	zu	kommen. 

Eine	Message	haben	 Sie	 jedenfalls	 schon	 seit	 langer	 Zeit	 in	 ihrem	
Herzen.	Legen	Sie	gelegentlich	wieder	einmal	ihre	Hand	aufs	Herz.	
H.d.g.d.l.	(Hab	dich	ganz	doll	lieb)	klopft	es	da	leise,	aber	stetig.	Gott	
sagt	es	zu	Ihnen.	Der	Ewige	hat	Vertrauen	in	Sie!	Leben	Sie	die	Liebe!	 

Ich	wünsche	Ihnen	eine	fröhliche	Weihnachtszeit! 
Ihr	Pfarrer	Matthias	Stahlmann 
  
 

Kath. Kirchengemeinde 
St. Dionysius Gailingen

Kirchliche Termine und Gottesdienstzeiten Im Dezember 2022: 

Samstag, 03. Dezember 2022  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 	 mit Vorstellung 
der Erstkommunionkinder 
Dienstag, 06. Dezember 2022  
 6.00  Gailingen Roratemesse 
Freitag, 09. Dezember 2022  
18.30  Gailingen Roratemesse und Patrozinium 
in	der	Nikolauskapelle	Obergailingen	 
Sonntag, 11. Dezember 2022  Dritter  Adventssonntag  
18.30  Gailingen Advents-Impuls anschließend Beichtgelegen-
heit 
Sonntag, 18. Dezember 2022  Vierter  Adventssonntag  
 9.00  GailingenEucharistiefeier 
Dienstag, 20. Dezember 2022  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für Konrad 
Auer; Gedenken an Hedwig und Ewald Ufheil, Franz Auer und An-
gehörige, Wilhelm und Erika Wieland, Brunhilde Auer) 
Samstag, 24. Dezember 2022  AM HEILIGEN ABEND 
ADVENIAT-Kollekte 
Nach	den	Gottesdiensten	Verkauf	von	Kerzen	 für	das	Friedenslicht	
-	1,-€ 
10.30  Gailingen Kinderkrippenfeier 
17.30  Gailingen Christmette mitgestaltet vom Kirchenchor 
Adveniat	Kollekte 
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Montag, 26. Dezember 2022  
10.30  Gailingen Festgottesdienst mitgestaltet vom Kirchenchor 
Begleitung: „Stubenmusig Schlatter-Scherrer“ 
Samstag, 31. Dezember 2022  
18.00  Gailingen Eucharistiefeier zum Jahresschluss mit Te Deum 
und sakramentalem Segen   
  
Bitte beachten Sie die Schließtage der Pfarrsekretariate! 
Die Sekretariate sind vom 24.12.2022 bis einschließlich 
01.01.2023 geschlossen. 
  
Öffnungszeit des Sekretariats des Pfarramtes, Kirchstr. 3: 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr  
Telefon: 07734-66 59 während der Öffnungszeiten 
Fax: 07734-29 71. 
E-Mail-Adresse: info@kath-gottmadingen.de 
Öffnungszeiten des Sekretariats des Pfarramtes in Gottmadin-
gen, St.-Georg-Platz 3: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 
Donnerstag 16.00 - 18.30 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07731-7 14 73 Fax: 07731-7 41 48 

Evangelische-methodistische Kirche
Programm Dezember 2022 
Do 08. 19:00 Bibelgespräch Gemeindesaal Evang. Kirche 
  
So 11.   20:00 Gottesdienst  (Dave Jäggi) 
  
So 18.  kein	 Gottesdienst 
  
So 25.   kein	Gottesdienst 
  
Mo 26.   20:00 Weihnachts-Gottesdienst  (Markus Allenbach) 
  
Sa 31.   17:00 Jahresschlussfeier in SH  (Markus Allenbach) 
  
Kontakt   
Gottesdienste     
Pfarrer Markus Allenbach, Parkstrasse 24, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 625 44 78 markus.allenbach@methodisten.ch 

Selbsthilfegruppe für  
Hinterbliebene nach Suizid 

„Ich bin nicht allein!“ ist der Leitgedanke der Selbsthilfegruppe 
für Hinterbliebene nach Suizid. Die Gruppe trifft sich am Don-
nerstag, 8. Dezember von 19.00 bis 20.30 in den Räumen des 
Hospizvereins Konstanz. 
Meist ist die Trauer nach einem Suizid erschwert. Menschen, die 
Gleiches erfahren haben, können das nachempfinden. Wider-
sprüchliche Gefühle, die nach einem Suizid auftreten, finden in 
der Gruppe Platz, selbst wenn der Verlust schon lange zurück-
liegt. Für viele ist die Gruppe daher ein Ort, an dem sie sich gut 
aufgehoben fühlen.
 
Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Personen im ge-
samten Landkreis Konstanz. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Gruppe kann einmalig, gelegentlich oder regelmäßig 
besucht werden. 
Wer ein persönliches, kostenfreies Beratungsgespräch vor dem 
Besuch der Gruppe wünscht, kann sich an Christina-Labsch-Nix, 
Hospizverein Konstanz wenden. Durchwahl: 07531-69138-21 
oder Labsch-nix@hospiz-konstanz.de 
Alle Termine unter https://hospiz-konstanz.de/angebot/selbst-
hilfegruppe-fuer-hinterbliebene-nach-suizid/ 
Pressekontakt und weitere Infos:
Susanne Koch 
Hospiz Konstanz e.V. 
Talgartenstraße 2 
78462 Konstanz 
Tel.: 07531/69138-0 
Fax: 07531/69138-29 
koch@hospiz-konstanz.de 
www.hospiz-konstanz.de 
Über den Hospizverein Konstanz 
Der Hospizverein wurde 1993 gegründet. Unter dem Leitspruch „Jeder 
braucht jemanden. Irgendwann.“ hat er es sich zur Aufgabe gemacht, schwer 
kranke und sterbende Menschen zu begleiten, Angehörige in dieser Situati-
on zu unterstützen und Trauernden beizustehen. Die Mitarbeiter*innen des 
Vereins beraten in allen Fragen rund um Abschied, Sterben, Tod und Trauer 
und regen die Auseinandersetzung mit diesen Themen in der Öffentlichkeit 
an. Den Kranken möchte es der Verein ermöglichen, bis zuletzt schmerzfrei, 
in Würde, gut begleitet, selbstbestimmt und möglichst in vertrauter Umge-
bung zu leben. Die Angebote des Vereins sind für die Betroffenen kostenfrei 
und unabhängig von deren Nationalität, Religion und Weltanschauung. Der-
zeit engagieren sich 9 hauptberufliche und circa 180 ehrenamtliche Mitarbei-
ter*innen im Hospizverein Konstanz. 

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Gruppe für trauernde  
Jugendliche beginnt wieder 

Unter der Überschrift „los(t)“ findet am 8. Dezember von 
18.00 bis 20.00 Uhr die Gruppe für trauernde Jugendli-
che im Landkreis Konstanz. Das Angebot ist kostenfrei. Es 
wird geleitet von Fachkräften der Kinder- und Jugendhos-
pizarbeit Landkreis Konstanz und findet in Radolfzell statt. 
Eingeladen sind Jugendliche von 13 bis 18 Jahren, die Erfahrung 
mit dem Tod eines für sie wichtigen Menschen gemacht haben. Bei 
der Vielzahl von Gefühlen wie Traurigkeit, Unsicherheit, Angst, Wut 
und Schuldgefühle kann es helfen, sich mit anderen auszutauschen. 
In der Gruppe gibt es Zeit und Raum für das, was jede*n beschäf-
tigt. Es gibt Anregungen, wie man der Trauer begegnen kann. 
Ebenfalls nicht zu kurz kommen Entspannung und Kreativität. 
Anmeldung erbeten unter Tel. 07531 69138-19 oder maigler@
hospiz-konstanz.de. 
Alle Termine und Ort der Veranstaltung  unter https://www.
kinderhospizarbeit-konstanz.de/angebote/fuer-jugendliche/   
Pressekontakt und weitere Infos:
Susanne Koch 
Talgartenstraße 2,78462 Konstanz 
Tel.: 07531/69138-0 
Fax: 07531/69138-29 
koch@hospiz-konstanz.de 
www.hospiz-konstanz.de 

Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz 
Träger der Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz ist der Hos-
pizverein Konstanz. Sowohl Fachkräfte als auch ca. 30 ehrenamtliche Patin-
nen und Paten begleiten Kinder und Jugendliche, die mit schwerer Krankheit, 
Sterben, Tod und Trauer konfrontiert sind – normalerweise in deren Zuhause. 
Auch wenn schwer kranke Kinder und Jugendliche dank der heutigen Me-
dizin meist überleben, dauert es oft Jahre, bis die Therapien abgeschlossen 
sind und der gewohnte Alltag wieder einkehrt. Diese Zeit ist für alle in der Fa-
milie krisenhaft. Oft begleiten wir daher auch sogenannte „Schattenkinder“, 
also gesunde Kinder, die im Schatten eines schwer kranken Familienmitglieds 
stehen. Kostenfreie Unter-stützung der Familien durch fachliche Beratung 
und psychosoziale Begleitung der Kinder und Jugend-lichen trägt dazu bei, 
dass ein Stück angst- und sorgenfreier Alltag möglich wird. Die Ehrenamtli-
chen ergänzen dort, wo Dienste und Einrichtungen, aber auch Angehörige 
an ihre Grenzen stoßen, z. B. aus zeitlichen, finanziellen oder emotionalen 
Gründen. Die Angebote der Kinder- und Jugendhospizarbeit sind größten-
teils spendenfinanziert. 

Ende des redaktionellen Teils



Weihnachten und Silvester geöff net!
Die letzten beiden Jahre waren entbehrungsreich. Ein Grund mehr sich 

dieses Jahr im Kreise von Familie und Freunden und in besonderer
 Atmosphäre verwöhnen zu lassen. Wir freuen uns mit Ihnen auf eine 

besinnliche Advents- und Weihnachtzeit!
25. und 26. Dezember 2022 mittags und abends geöff net.

Silvesterabend ab 18.00 Uhr Einlass: 3-Gang-Gourmetmenü: EUR 45
 oder 6-Gang-Feinschmeckermenü: EUR 79
Gerne nehmen wir Ihre Reservation entgegen!

Ihre Familie Dobler & Team
Hotel Rheingold, Gailingen
www.hotelrheingold.de, Tel.: +49 7734 30 60 10

PLATZHIRSCH?
Wu� ten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de 
alle Vereinsberichte der Heimatblätter 
auch ONLINE lesen können?auch ONLINE lesen können?

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuch
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Tel. +49 174 874 22 72 • tatjanapodo77@gmail.com

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN:
WWW.PRIMO-STOCKACH.DEWWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequemBuchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem
Ihre Anzeige und berechnen Sie direkt den Preis.Ihre Anzeige und berechnen Sie direkt den Preis.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

anzeigen@primo-stockach.de



© Susanne Wechdorn/DEIKE

Primo  
KIDS

Das brauchst du: 
- drei Kronkorken 
- weißen Lack 
- einen kleinen Holzspieß 
- weiße und rote Acrylfarbe 
- Pinsel, Schere, Klebstoff 
- schwarzen Filzstift 
- roten und schwarzen Filz 
- Klebesterne und Schneeflocken 
- Geschenkband

So geht es: 
Bestreich die drei 

Kronkorken mit dem 
weißen Lack. Wenn sie  

trocken sind, 
kleb sie auf  

den Holzspieß.

Zeichne mit dem Filzstift  
die Augen, den Mund und  

Knöpfe auf. Misch die weiße  
und rote Acrylfarbe so, dass  

eine rosa Farbe entsteht. 

Mal deinem Schneemann mit  
dieser Wangen auf. Wenn du  

möchtest, kannst du auf  
den untersten Kronkorken  

einen Stern oder eine  
Schneeflocke kleben.

Schneide aus dem roten Filz eine Nase und aus dem  
schwarzen Filz einen Hut aus und kleb diese vorsichtig auf. 

Nun kannst du deinen Schneemann noch mit einer Schleife verzieren. 



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR JEWEILS CA. 40 STÜCK
INGWER-KOKOS-ERDNUSS-PLÄTZCHEN 
50 g Ingwer
225 g Weizenmehl
125 g Zucker
1 Pr. Salz
5 Tropfen Zitronenaroma
1 Ei
125 g weiche Butter oder Margarine
50 g Kokosraspeln
AUSSERDEM: 300 g weiche Karamellbonbons, 
150 g gesalzene Erdnüsse, Etwas grobe Meersalzfl o-
cken, 100 g Schokoglasur

HAFERFLOCKEN-ORANGEN-RUM-MONDE 
100 g Haferfl ocken 
100 g Mehl 
1 Ei 
4 Tropfen Bittermandelöl 
eine Messerspitze Zimt 
eine Messerspitze Nelken 
1/2 EL Rum 
100 g Zucker 
100 g Butter 
80 g gemahlene Walnüsse 
AUSSERDEM:
Orangenmarmelade (Füllung), Puderzucker, 
Orangensaft, gehackte Pistazien

Ingwer-Kokos-Erdnuss-Plätzchen 
mit Salzkaramell

Haferflocken-Orangen-Rum-Monde  
mit gehackten Pistazien

Zubereitung
INGWER-KOKOS-ERDNUSS-PLÄTZCHEN: 
Frischen Ingwer schälen, fein reiben. Mehl in eine Rührschüssel 
geben und übrige Teigzutaten hinzufügen. Alles mit dem Mixer 
zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einem 
glatten Teig verarbeiten. 
Teig in Frischhaltefolie gewickelt etwa 1 Std. kalt stellen, bis er 
fest ist. 
Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze), 160 °C (Heißluft) 
vorheizen. 
Auf einer bemehlten Unterlage ausrollen und gewünschtes 
Plätzchenmotiv mit Förmchen ausstechen. Mit etwas Abstand 
auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und auf dem 
mittleren Rost 12 - 14 Min. (Ober-/Unterhitze 180 °C, Heißluft 160 
°C) backen.
Anschließend Gebäck auf einem Gitterrost auskühlen lassen
Karamellbonbons langsam in einem kleinen Topf unter Rühren 
(nicht zu heiß) schmelzen. Erdnüsse unterrühren und je 1/2 - 1 
Teelöffel Erdnuss-Salzkaramell auf jedem Plätzchen verteilen. 
Nochmals auskühlen lassen.
Schokoladenglasur nach Anleitung fl üssig werden lassen. Zur 
Dekoration mit einem Teelöffel gitterförmig über die Plätzchen 
verteilen. Mit Meersalzfl ocken bestreuen.

HAFERFLOCKEN-ORANGEN-RUM-MONDE: 
Ofen auf 200°C vorheizen. Aus den Zutaten einen Teig bereiten 
und diesen 30 Min. kalt stellen.
Auf eine mit Mehl bestreuten Arbeitsfl äche den Teig ausrollen 
und runde Plätzchen (Durchmesser ca. 4 cm) ausstechen. Im 
vorgeheizten backen und auskühlen lassen. Immer zwei „Monde“ 
mit Orangenmarmelade zusammenkleben. Aus Puderzucker und 
Orangensaft einen Guss bereiten und die Plätzchen damit bestrei-
chen. In den noch weichen Guss gehackte Pistazien streuen.
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Tipps & Tricks
Bei Fertig-Kuchenglasur wird Kakaobut-

ter meist weggelassen und durch ein ande-

res pfl anzliches Fremdfett (meist Kokos- oder 

Palmfett) ersetzt. Der Vorteil gegenüber der 

Kuvertüre liegt darin, dass man die Fertigglasur 

nicht temperieren muss, alles andere ist Ge-

schmacksache. Wird das Erdnusskaramell wäh-

rend des Anrichtens zu fest, dann unter Rühren 

erneut erwärmen. Karamellreste löst man 

später so aus dem Topf: Geschirrspülma-

schinenreiniger hinein, heißes Wasser 

dazu, 1 Min. warten - fertig.



Die Gemeinde Öhningen sucht für den Bereich Tourismus und Kultur,
zum 01.02.2023 eine

Fachkraft für Tourismus (60 - 80 %)
Die vollständige Stellenausschreibung ist auf unserer Homepage
www.oehningen.de einsehbar.

Über Ihre Bewerbung bis zum 18.11.2022 freuen wir uns.

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de

www.anonym-Gold-kaufen.com
Inflationsschutz - Altersvorsorge - steuerfreie Zollfreilager CH

wir verkaufen Gold, Silber, Platin, Palladium & Diamanten
Handelskontor Schröder  Hauptstr. 223  78343 Gaienhofen

Tel. 07735 - 48 50 738   Mobil 0173 - 84 99 500 + WhatsApp

Vinyl/Parkettboden verlegen/schleifen Ölen, Siegeln

www.eckert-parkett.ch   |   Tel. +4179 900 22 66



Ankauf von Pelzen
Privat sucht:  Pelze, Bilder, Möbel, Porzellan, Musikinstrumente, hochw. Kleidung, 

Teppiche, Münzen, exkl. Handtaschen, Armband- und Taschenuhren sowie Uhren-

schmuck, auch kompl. Haushaltsaufl., zahle bar.  Tel. 0163 / 95 54 140


